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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Gegen den zur Begutachtung vorgelegten Entwurf bestehen seitens der Allgemeinen Un-
fallversicherungsanstalt keine Bedenken. 
 
Es wird jedoch ersucht, die geplante Novelle zum ArbIG dazu zu verwenden, erfor-
derliche Rechtsbereinigungen, die der Klarheit und NutzerInnenfreundlichkeit des 
Gesetzes dienen, vorzunehmen. 
 
Die Anstalt ersucht, insbesondere folgende Neuerungen in der Rechtslage im Rahmen der 
ArbiG-Novelle zu berücksichtigen: 
 
Zu § 2 Abs 2 ArbIG: 
Der 2. Satz lautet: 
„Zwischenmeister/innen und Mittelspersonen im Sinne der §§ 3 und 4 des Heimarbeitsge-
setzes 1960 in der jeweils geltenden Fassung gelten als Arbeitnehmer/innen, alle übrigen 
Zwischenmeister/innen und Mittelspersonen gelten als Arbeitgeber/innen.“ 
 
Da nunmehr die §§ 3 und 4 des Heimarbeitsgesetzes 1960 aufgehoben wurden, wird 
ersucht, den Abs 2 zweiter Satz entsprechend anzupassen. 
 
 
 
 

An das 
Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
 
Favoritenstraße 7 
1040 Wien 
 

6/SN-92/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



-  - 2

Zu § 6: 
Auf Grund der EG-Chemikalienpolitik (insbesondere REACH-Verordnung und CLP-
Verordnung) werden künftig bei österreichischen Behörden oder öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften in Österreich zahlreiche Daten betreffend gesundheitsgefährdende chemi-
sche Stoffe aufliegen oder diese Dienststellen werden exklusiv Zugang zu derartigen Da-
ten (zB in Datenbanken der ECHA) haben. Als Beispiel seinen etwa die „Chemical Safety 
Reports“ mit Angaben zu Verwendungszwecken, zur Toxizität von Arbeitsstoffen und zur 
Ableitung von „Derived No-Effect Levels“ genannt. 
 
Sofern es zur Wahrnehmung des ArbeitnehmerInnenschutzes erforderlich ist, sollte auch 
die Arbeitsinspektion Anspruch auf Kenntnis von derartigen Daten haben, weil dies für die 
Beurteilung und Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit 
Arbeitsstoffen äußerst zweckmäßig wäre. 
 
Dass derartige Daten bei Behörden und öffentlichen Körperschaften zur Verfügung stehen 
(werden), ist eine neue Situation, die bei Gesetzwerdung des ArbIG 1993 noch nicht ab-
sehbar war. Während die Informationsbeschaffung von ErzeugerInnen und VertreiberIn-
nen in § 6 Abs 1 ArbIG abgedeckt ist, besteht derzeit keine ausreichende Möglichkeit, die 
davon verschiedenen – und gegebenenfalls weitaus umfangreicheren – Informationen, die 
der Chemikalienbehörde zu Verfügung stehen, für die Zwecke des Gesundheitsschutzes 
bei der Arbeit heranzuziehen. 
 
Eine entsprechende Erweiterung des § 6 wird daher angeregt. 
 
 
Zu § 9 Abs 1 letzter Satz: 
Der letzte Satz lautet derzeit: 
„Den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie der Leitung des sicherheitstechnischen Diens-
tes und der betriebsärztlichen Betreuung ist eine Ablichtung der Aufforderung zur Kenntnis 
zu übersenden, soweit deren Aufgabenbereich berührt ist.“ 
 
Der veraltete Begriff der „Betriebsärzte“ und der „betriebsärztlichen“ Betreuung ist seit 
mehr als 10 Jahren obsolet und sollte aus inhaltlichen Gründen nicht verwendet werden. 
Auch der Legalbegriff des „sicherheitstechnischen Dienstes“ ist obsolet. 
 
In Anlehnung an die Begrifflichkeiten des ASchG (zB § 83 Abs 6 und 7) sollte von der Lei-
tung der sicherheitstechnischen Betreuung und der Leitung der  arbeitsmedizini-
schen Betreuung gesprochen werden. 
 
Die Anstalt ersucht, diese Aktualisierung nunmehr vorzunehmen. 
 
 
Zu § 12 Abs 5, § 13, § 16, § 18 Abs 4, § 19, § 22 und § 27: 
Angeregt wird, die Ressortbezeichnungen im Zuge der Novelle richtig zu stellen. 
 
 
Zu § 26: 
Ein erheblicher Teil der Übergangsbestimmungen erscheint nunmehr entbehrlich und 
könnte aufgehoben werden. 
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Zum Begriff „Arbeitsstätte“ usw: 
Angeregt wird weiters, den Begriff „Betriebsstätten“ durch den im ArbeitnehmerInnen-
schutz nunmehr gebräuchlichen Terminus „Arbeitsstätten“ zu ersetzen und allenfalls 
auch in § 3 ArbIG den Begriffsinhalt anzupassen. 
 
Ähnliches wird für die Begriffe „Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel“ vorgeschlagen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Generaldirektor 
i.V. Dr. Peter Janda 
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